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6. A b s c h n i t t

§59
Ausweisung

Gegenüber Tätern, die nicht Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sind, 
kann anstelle oder zusätzlich zu der im ver
letzten Gesetz angedrohten Strafe auf Aus
weisung erkannt werden.

Hinweis: Vgl. §339 Abs. 1 Ziff. 2 StPO; 
§§ 37 und 38 der 1. DB zur StPO.

7. A b s c h n i t t

§ 6 0
Todesstrafe

(1) Die Todesstrafe wird, soweit sie das 
Gesetz zuläßt, gegen Personen ausgespro
chen, die besonders schwere Verbrechen 
begangen haben. Sie ist mit der dauern
den Aberkennung aller staatsbürgerlichen 
Rechte verbunden und wird durch Erschie
ßen vollstreckt.

(2) Gegen Jugendliche wird die Todes
strafe nicht ausgesprochen. Gegen Frauen, 
die zur Zeit der Tat, der Verurteilung oder 
der Vollstreckung schwanger sind, sowie ge
gen Täter, die nach der Verurteilung gei
steskrank geworden sind, wird die Todes
strafe nicht angewandt.

Hinweis: Vgl. §339 Abs. 2, §348 StPO.

8. A b s c h n i t t  

Bemessung der Strafe 

§61
Grundsätze der Strafzumessung

(1) Bei der Strafzumessung hat das Ge
richt die Grundsätze der sozialistischen Ge
rechtigkeit zu verwirklichen.

(2) Art und Maß der Strafe sind inner
halb des gesetzlichen Strafrahmens unter 
Berücksichtigung der objektiven und sub
jektiven Umstände der Tat, wie Art und 
Weise ihrer Begehung, ihrer Folgen, der 
Art und Schwere der Schuld des Täters, zu 
bestimmen. Dabei sind auch die Persönlich
keit des Täters, sein gesellschaftliches Ver

halten vor und nach der Tat und die Ur
sachen und Bedingungen der Tat zu berück
sichtigen, soweit diese über die Schwere der 
Tat und die Fähigkeit und Bereitschaft des 
Täters Aufschluß geben, künftig seiner Ver
antwortung gegenüber der sozialistischen 
Gesellschaft nachzukommen. Es ist insbe
sondere zu prüfen, inwieweit der Täter aus 
bereits erfolgten Bestrafungen richtige Leh
ren gezogen hat. Bei der Festsetzung der 
Strafe hat das Gericht sowohl die zugun
sten als auch zuungunsten des Täters vor
liegenden Umstände allseitig zu würdigen.

(3) Legt das verletzte Gesetz fest, daß 
bestimmte Umstände die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit begründen, mindern 
oder erhöhen, darf das Vorliegen eines sol
chen Umstandes nicht noch strafmildernd 
oder straferschwerend berücksichtigt wer
den.

(4) Geht das Gesetz davon aus, daß be
stimmte Umstände die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit mindern, so ist dies bei der 
Strafzumessung innerhalb des Strafrah
mens des verletzten Gesetzes zu berücksich
tigen.

§62
Außergewöhnliche Strafmilderung

(1) In den gesetzlich bestimmten Fällen 
der außergewöhnlichen Strafmilderung 
kann eine Strafe bis auf das gesetzliche 
Mindestmaß der angedrohten Strafart ge
mildert oder eine leichtere als die gesetz
lich vorgesehene Strafart angewandt wer
den, wenn die Tat weniger schwerwiegend 
ist.

Hinweis: Vgl. § 14, § 16 Abs. 2, § 18 
Abs. 2, §19 Abs. 2, §21 Abs. 4, §88 Abs. 2 
StGB.

(2) Die Strafe kann ebenso herabgesetzt 
werden, wenn die Voraussetzungen, gemäß 
§ 25 von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit abzusehen, nicht in vol
lem Umfange vorliegen, aber bereits eine 
mildere Strafe den Strafzweck erfüllt.

(3) Sieht das verletzte Gesetz wegen er
schwerender Umstände eine Strafverschär
fung vor, ist sie nicht anzuwenden, wenn 
sich unter Berücksichtigung der gesamten 
Umstände die Schwere der Tat nicht erhöht 
hat.


